
Mit der neuen Flexi-Rente wird alles anders und besser! 

Stimmt das? Ja, aber nicht für Alle! 

Von 75€ Brutto bleiben vor der Regelaltersrente nur 3,57€ Netto 

übrig!!! 

Wer mit 63 Jahren in Rente geht und neben der Rente hinzuverdient, soll mit der neuen Flexi-Rente 

weniger auf seine Rente angerechnet bekommen. 

Gehen Sie früher als zur Regelaltersrente in den Ruhestand, können Sie mit der neuen, seit 

01.07.2017 geltenden Flexi-Rente anstatt 5400€ jetzt 6300 € jährlich dazuverdienen. Dieser Betrag 

gilt auch dann, wenn Sie Mitte des Jahres in Rente gehen. 

Die 450 € Grenze gibt es mit der neuen Flexi-Rente nicht mehr. Wer als Frührentner mehr arbeitet, 

soll auch mehr in seiner Geldbörse haben und, ohne Anrechnung auf die Rente, 525€ mtl. 

dazuverdienen können. 

Allerdings hat der Gesetzgeber aber auch einen Zusatz in den § 5 Abs. 4 SGB VI eingefügt, der besagt, 

dass ab 01.01.2017 Rentner erst mit Eintritt in die Regelaltersrente nicht mehr der 

Rentenversicherungspflicht unterliegen.  

Alle Verdienste über 450€ unterliegen somit auch für Rentner vor Erreichen der Regelaltersgrenze 

der vollen Sozialversicherungspflicht. In der gesetzlichen Krankenversicherung fällt lediglich der 

ermässigte Satz an, da für Rentner kein Anspruch auf Krankengeld besteht. 

In Zahlen ausgedrückt heisst das folgendes (Beispiel): 

Herr M. geht nach 45 Beitragsjahren abschlagsfrei in die Altersrente für besonders langjährig 

Versicherte. 

Hinzuverdienst 450€ - Minijobber, beitragsfrei – Nettoverdienst 450€ 

Hinzuverdienst 525€ - Midijobber, beitragspflichtig KV, RV, PV, AV – Nettoverdienst 453,57€ 

 

Bei einem Stundensatz von 10€ würde Herr M. mtl. 7,5 Stunden mehr arbeiten, um dann 3,57€ mehr 

an Netto zu haben. Die Abgaben bei 75€ Mehrverdienst belaufen sich auf 71,43.  

Ob diese Abzüge durch eine höhere Monatsrente von 5,27€ aufgewogen werden, bleibt fraglich!! 

 


